
Anlage PiA 2.0

Übersicht der Leistungen des Programmes

Die Modalitäten der jeweiligen Leistungen sind dem Förderprogramm zu entnehmen.

A) Leistungen an Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Artikel 1 Schaffung von betrieblichen Ausbildungsplätzen

a) Leistungen an beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

PiA 2.0 Personenkreis Maßnahme Förderhöhe

A 1.2.1
Abs.1

schwerbehinderte Menschen
(sbM)

Betrieblicher
Ausbildungsplatz

gestaffelte Prämie
11.000 €

A.1.2.1
Abs.2

sbM, die einer besonderen
Unterstützung bedürfen

Betrieblicher
Ausbildungsplatz

gestaffelte Prämie
14.000 €

A 1.2.3
Abs.1

sbM Ausbildung in Berufe
nach § 66 BBiG oder
§ 42r HwO

zusätzlich
gestaffelte Prämie
6.000 €

A 1.2.3
Abs.2

sbM, die einer besonderen
Unterstützung bedürfen

Ausbildung in Berufe
nach § 66 BBiG oder
§ 42r HwO

zusätzlich
gestaffelte Prämie
9.000 €

A 1.2.3
Abs.3

sbM Wechsel während
der Ausbildung nach
§ 66 BBiG oder
§ 42r HwO in einen
Vollberuf

Prämie für weitere
2 Jahre jährlich
2.000 €

A 1.2.3
Abs.4

sbM Anschlussausbildung
nach der Ausbildung
§ 66 BBiG oder
§ 42r HwO in einem

Vollberuf

Förderung nach
A.1.2.1

A 1.3 Ausbilderinnen und Ausbilder ReZa-Ausbildung Zuschuss
bis zu 3.000 €

b) Leistungen an nicht beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie
an Inklusionsbetriebe

PiA 2.0 Personenkreis Maßnahme Förderhöhe

A 1.2.2
Abs. 1

sbM Betrieblicher
Ausbildungsplatz

gestaffelte Prämie
14.000 €

A 1.2.2
Abs. 2

sbM, die einer besonderen
Unterstützung bedürfen

Betrieblicher
Ausbildungsplatz

gestaffelte Prämie
17.000 €



A 1.2.3
Abs. 1

sbM Ausbildung in Berufe
nach § 66 BBiG oder
§ 42r HwO

zusätzlich
gestaffelte Prämie
6.000 €

A 1.2.3
Abs. 2

sbM, die einer besonderen
Unterstützung bedürfen

Ausbildung in Berufe
nach § 66 BBiG oder
§ 42r HwO

zusätzlich
gestaffelte Prämie
9.000 €

A 1.2.3
Abs. 3

sbM Wechsel während
der Ausbildung nach
§ 66 BBiG oder
§ 42r HwO in einen
Vollberuf

für weitere 2 Jahre
jährlich 2.000 €

A 1.2.3
Abs. 4

sbM Anschlussausbildung
nach der Ausbildung
§ 66 BBiG oder
§ 42r HwO ein einem
Vollberuf

Förderung nach
A 1.2.2.

A 1.3 Ausbilderinnen und Ausbilder ReZa-Ausbildung Zuschuss
bis zu 3.000€

A.1.4 Auszubildende Initiativen – Mobilität Zuschuss
bis zu 3.000 € oder
jährlich bis zu
1.300 €

A 1.5 Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss
bis zu 5.000€

Artikel 2 Schaffung von Arbeitsplätzen

a) Leistungen an beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

PiA 2.0 Personenkreis Maßnahme Förderhöhe

A 2.2.1
Abs. 1

sb Berufsstarterinnen und
Berufstarter

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
27.000 €

A 2.2.2
Abs. 1

arbeitslose/arbeitssuchende
sbM

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 25.000€

A 2.2.2
Abs. 2

arbeitslose/arbeitssuchende
sbM ab 45 Jahre oder
langzeitarbeitslose sbM

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 35.000€

A 2.2.3
Abs. 1

sbM, die eine besonderer
Unterstützung bedürfen

Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 35.000€



b) Leistungen an nicht beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie
an Inklusionsbetriebe

PiA 2.0 Personenkreis Maßnahme Förderhöhe

A 2.2.1
Abs. 2

sb Berufsstarterinnen und
Berufsstarter

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
32.000 €

A 2.2.2
Abs. 1

arbeitslose/arbeitssuchende
sbM

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 30.000€

A 2.2.2
Abs.2

arbeitslose/arbeitssuchende
sbM ab 45 Jahre oder
langzeitarbeitslose sbM

Neuer Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 40.000€

A 2.2.3
Abs.1

sbM, die eine besonderer
Unterstützung bedürfen

Arbeitsplatz gestaffelte Prämie
bis zu 40.000€

Artikel 3 Stabilisierung der Arbeitsplätze

a) Leistungen an beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

PiA 2.0 Maßnahme Förderhöhe

A 3.2.1 Entfristung von Arbeitsverhältnissen Prämie 5.000 €

A 3.2.2 Teambildende Maßnahmen Zuschuss bis zu 2.000 €

A 3.2.3 Konzeptionserstellung für einen
behinderungsbedingten Arbeitsplatzwechsel

Zuschuss bis zu 3.000 € und
Prämie 2.000 € bei Erfolg

b) Leistungen an nicht beschäftigungspflichtige Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie an
Inklusionsbetriebe

PiA 2.0 Maßnahme Förderhöhe

A 3.2.1 Entfristung von Arbeitsverhältnissen Prämie 5.000 €

A 3.2.2 Teambildende Maßnahmen Zuschuss bis zu 2.000 € und
Pauschale 120 € je
Tag/teilnehmende Person an
der Maßnahme bis zu 2.400 €

A 3.2.3 Konzeptionserstellung für einen
behinderungsbedingten Arbeitsplatzwechsel

Zuschuss bis zu 3.000 € und
Prämie 2.000 € bei Erfolg

A 3.2.4 Initiative zur Förderung der Mobilität Zuschuss bis zu 3.000 € oder
jährlich bis zu 1.300 € für max.
5 Jahre



B) Leistungen an schwerbehinderte Menschen

PiA 2.0 Prämie für Förderhöhe

B 2 Abs.1 Betriebliche Ausbildung gestaffelte Prämie
3.000 €

B 2 Abs.2 Wechsel während der Ausbildung nach § 66 BBiG
oder § 42r HwO in einen Vollberuf

Prämie
1.000 €

B 2 Abs.3 Anschlussausbildung nach der Ausbildung
§ 66 BBiG oder § 42r HwO in einem Vollberuf

gestaffelte Prämie
3.000 €

B 3 Abschluss eines sV BV im Anschluss an eine
betriebliche Ausbildung (im erlernten Beruf).

Prämie
1.500€

B 4 Abs. 1 Übergang aus WfbM auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt bei Abschluss eines sv BV, mit oder
ohne Budget für Arbeit..

gestaffelte Prämie
4.000 €

B 4 Abs. 2 Übergang aus WfbM in ein sv
Ausbildungsverhältnis, mit oder ohne Budget für
Ausbildung bei Abschluss des betrieblichen
Ausbildungsvertrages

Zusätzlich zur Prämie für
Auszubildende nach B 2.
eine Prämie in Höhe von
1.000 € in 2 Raten je 500 €


